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1 Krisenursachen 

Unter dem Begriff Unternehmenskrise ist 

eine unmittelbar den Fortbestand eines Unter-

nehmens gefährdende Situation zu verstehen 

(existenzbedrohende Krise).  

Die Gründe für die Entstehung und die Ent-

wicklung von Unternehmenskrisen sind vielfäl-

tig. Erhebliche laufende Verluste, z. B. auf-

grund von Preisverfall oder 

Umsatzrückgängen, die in näherer Zukunft 

nicht durch voraussichtliche Gewinne gedeckt werden können, geben An-

lass zur Prüfung der insolvenzrechtlichen Tatbestände. Des Weiteren be-

steht die Möglichkeit, dass im Rahmen der laufenden Rechnungslegung 

eine bilanzielle Überschuldung festgestellt wird oder dass das Unterneh-

men kreditunwürdig geworden ist, was ebenfalls Anlass zur Prüfung gibt.  

Die Kreditversicherung Euler Hermes hat 2006 eine Studie herausgegeben, 

die das Ergebnis einer Befragung von 125 erfahrenen Insolvenzverwaltern 

ist, welche rund 19.000 Insolvenzen bearbeiteten. 

Hinsichtlich exogener Faktoren aus dem Umfeld der Gesellschaften wurde 

festgestellt, dass in 82% der Fälle die Zahlungsmoral der Kunden für die 

krisenhafte Entwicklung eines Unternehmens verantwortlich war, 81% 

nannten das geltende Arbeits- und Sozialrecht als wesentliches Hindernis, 

die verschärften Bankenrichtlinien wurden immerhin zu 60% angegeben. 

Der Studie zufolge stuften 71% der Insolvenzverwalter als wichtigste Insol-

venzursache Mängel in der Geschäftsführung der betroffenen Unterneh-

men ein. Im Detail lagen folgende Insolvenzursachen zugrunde (endogene 

Faktoren, deren Wurzeln in der Gesellschaft selbst angelegt sind): 

– Fehlendes Controlling: 79%, 

– Finanzierungslücken: 76%, 

– Unzureichendes Debitorenmanagement: 64%, 

– Autoritäre, rigide Führung: 57%, 

– Mangelhafte Transparenz und Kommunikation: 44%. 

1.1 Insolvenztatbestände 

1.1.1 Vorbemerkungen 

Eine Insolvenz dient zum einen der Befriedigung der Gläubiger und zum 

anderen dem Schutz des verbleibenden Vermögens vor Vollstreckungs-

maßnahmen seitens einzelner Gläubiger. 

Das Insolvenzverfahren enthält entsprechende Vorschriften, die festlegen, 

welche Maßnahmen im Fall der Insolvenz ergriffen werden, um entweder 
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die Insolvenz auslösenden Tatbestände zu beseitigen oder das verbliebene 

Vermögen zu liquidieren, um zumindest einen Teil der bestehenden Ver-

bindlichkeiten zu bedienen. 

Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens kann gemäß § 13 Abs. 1 Satz 

2 InsO durch den Schuldner und die Gläubiger beantragt werden. Die Er-

öffnung setzt die Insolvenzfähigkeit des Schuldners (§§ 11 und 12 InsO) 

voraus. Das Insolvenzverfahren kann über das Vermögen jeder juristischen 

Person (z. B. GmbH, AG) sowie über das Vermögen von Privatpersonen 

eröffnet werden (§ 11 Abs. 1 InsO). Über das Vermögen einer so genann-

ten Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit (z. B. OHG, KG) kann ebenfalls 

das Insolvenzverfahren eröffnet werden (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 InsO). Dagegen 

sind manche juristische Personen des öffentlichen Rechts, z. B. Bund und 

Länder, nicht insolvenzfähig (§ 12 Abs. 1 InsO). 

Ferner setzt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 16 InsO In-

solvenz auslösende Tatbestände (Insolvenzgründe) voraus. Diese erge-

ben sich aus den §§ 17, 18 und 19 InsO. Hierbei handelt es sich um: 

– die drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO), 

– die Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) und 

– die Überschuldung (§ 19 InsO). 
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Tabelle 1: Überblick über die Insolvenzeröffnungsgründe (IDW Standard: Beurteilung des Vorliegens von 
Insolvenzeröffnungsgründen - IDW S 11, Tz. 1) 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 
 

1.1.2 Drohende Zahlungsunfähigkeit 

Die drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn das Schuldnerunterneh-

men voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zah-

lungsverpflichtungen im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu erfüllen (§ 18 Abs. 2 

InsO). Hierdurch soll die Vorverlagerung des Insolvenzverfahrens ermög-

licht werden. Der Schuldner kann die Eröffnung des Verfahrens bereits 

zu diesem Zeitpunkt selbst beantragen. Eine Insolvenzantragspflicht 

besteht zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
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1.1.3 Zahlungsunfähigkeit 

Bei Zahlungsunfähigkeit ist das Schuldnerunternehmen bereits zum aktuel-

len Zeitpunkt nicht mehr in der Lage seine Zahlungsverpflichtungen zu 

erfüllen (§ 17 Abs. 2 InsO). 

Hinweis: Sollte die Möglichkeit der weiteren Kreditaufnahme, der Zufüh-

rung weiteren Eigenkapitals oder die Veräußerung nicht betriebsnot-

wendigen Vermögens gegeben sein, so handelt es sich um eine vo-

rübergehende Zahlungsstockung, die jedoch zur Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens nicht ausreicht. 

Nach einer grundlegenden Entscheidung des BGH vom 24. Mai 2005 (IX 

ZR 123/04) liegt Zahlungsunfähigkeit nur vor, wenn der Schuldner nicht in 

der Lage ist, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen (sie müssen nicht be-

reits angemahnt worden sein) innerhalb eines absehbaren Zeitraums mit 

überwiegender Wahrscheinlichkeit zu begleichen. Somit ist die Zeitpunkt-

betrachtung (Finanzstatus) durch eine Zeitraumbetrachtung (Finanzplan) 

zu ergänzen, in der alle künftig erwarteten Ein- und Auszahlungen im Zeit-

punkt ihrer erwarteten Fälligkeit abzubilden sind. 

Der Finanzplan ist zunächst für einen Zeitraum von drei Wochen aufzustel-

len. Kann eine Liquiditätslücke innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen 

vollständig geschlossen werden, liegt keine Zahlungsunfähigkeit vor. Be-

trägt die Liquiditätslücke am Ende dieses Betrachtungszeitraums 10% der 

fälligen Gesamtverbindlichkeiten oder mehr, so ist nach der Rechtspre-

chung des BGH regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit auszugehen, sofern 

nicht ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten ist, dass die Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast voll-

ständig geschlossen wird und den Gläubigern ein Zuwarten nach den be-

sonderen Umständen des Einzelfalls zumutbar ist. Dieser sich an das Ende 

des Dreiwochenzeitraums anschließende weitere Zeitraum kann in Aus-

nahmefällen drei bis unter Umständen auch bis längstens sechs Monate 

betragen (IDW Standard: Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröff-

nungsgründen, IDW S 11, Tz. 16). 
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Tabelle 2:  Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit/Zahlungsstockung (IDW: Sanierung und Insolvenz,  
Kap. A, Tz. 34) 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 
 

Der Schuldner ist zur Antragstellung verpflichtet, der Gläubiger ist be-

rechtigt. Bei der GmbH, der AG und z. B. bei der GmbH & Co. KG besteht 

eine Verpflichtung zur Antragstellung durch die Geschäftsführer bzw. Vor-

stände (§ 15a Abs. 1 InsO). 

1.1.4 Überschuldung 

Bei einer juristischen Person/KapCoGes ist auch die Überschuldung Eröff-

nungsgrund für das Insolvenzverfahren (§ 19 Abs. 1 InsO). 

Der Regelungszweck ist vorrangig darauf gerichtet, die Gläubiger von Un-

ternehmen, deren Haftung für Verbindlichkeiten kraft Rechtsform oder 

mangels persönlicher Haftung der Eigenkapitalgeber beschränkt ist, durch 

eine rechtzeitige Verfahrenseröffnung vor (weiteren) Schädigungen zu be-

wahren. 

Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO liegt eine Überschuldung dann vor, wenn das 

Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht 

mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach 

den Umständen überwiegend wahrscheinlich. 
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Die Fortbestehensprognose hat entscheidende Bedeutung. Die Fortbe-

stehensprognose stellt eine Zahlungsfähigkeitsprognose auf der Basis ei-

nes Finanzstatus und einer Finanzplanung dar. Die Fortbestehensprognose 

fällt positiv aus, wenn alle bestehenden Zahlungsverpflichtungen aus den 

bestehenden Möglichkeiten der Innen- und Außenfinanzierung gedeckt 

werden können. Kriterium für die Fortbestehensprognose ist demnach al-

lein die voraussichtliche Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit während 

des Prognosezeitraums (Liquiditätsvorschau). Der Prognosezeitraum um-

fasst aufgrund im Zeitablauf zunehmender Prognoseunsicherheit in der 

Regel nur das laufende sowie das folgende Geschäftsjahr (IDW S 11, Tz. 

61). 

Ist die Fortbestehensprognose positiv, liegt keine Überschuldung nach § 

19 InsO vor. Auf die Erstellung eines Überschuldungsstatus (zu Fortfüh-

rungswerten) kann daher verzichtet werden. 

Falls die Fortbestehensprognose negativ sein sollte, ist ein Überschul-

dungsstatus (zu Liquidationswerten inklusive stiller Reserven und Lasten) 

zu erstellen. Sofern das ermittelte Reinvermögen positiv ist, liegt keine 

Überschuldung vor. Die negative Fortbestehensprognose kann dann le-

diglich zu einem Antragsrecht nach § 18 InsO (drohende Zahlungsunfähig-

keit) bzw. in Abhängigkeit vom Betrachtungszeitraum zu einer Antrags-

pflicht nach § 17 InsO (eingetretene Zahlungsunfähigkeit) führen. 

Im Falle einer negativen Fortbestehensprognose und eines negativen 

Reinvermögens, besteht eine Überschuldung nach § 19 InsO. Dann sind 

weitere Maßnahmen notwendig, um die Eröffnung eines Insolvenzverfah-

rens zu vermeiden (z. B. Kapitalerhöhung). Andernfalls ist die Geschäfts-

führung verpflichtet, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu 

stellen. Wie bei der Zahlungsunfähigkeit sind auch die Schuldner zur An-

tragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt. 

Tabelle 3: Beurteilung der Fortbestehensprognose (IDW: Sanierung und Insolvenz, Kap. A, Tz. 42) 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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1.2 Pflichten für die Unternehmensorgane 

1.2.1 Drei-Wochen-Frist 

Wird aufgrund dieser Indizien eine existenzbedrohende Krise sichtbar, ist 

die Geschäftsleitung verpflichtet, mit zunehmender Intensität zu prüfen, ob 

die Insolvenz auslösenden Tatbestände vorliegen.  

Gemäß § 15a Abs. 1 InsO haben die Geschäftsführer bzw. die Vorstände 

einer Kapitalgesellschaft ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei 

Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung, die 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. 

1.2.2 Insolvenzantrag und Benennung Insolvenzverwalter 

Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist beim Amtsgericht, in 

dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, zu 

stellen (§ 3 Abs. 1 InsO). Das Gericht prüft, ob die Voraussetzungen für die 

Eröffnung des Verfahrens erfüllt sind, insbesondere ob ein Insolvenzgrund 

vorliegt und ob das Vermögen des Schuldners ausreichen wird, um die 

Verfahrenskosten zu decken (§ 26 Abs. 1 InsO). Sind die Voraussetzungen 

erfüllt, so erlässt das Gericht einen Eröffnungsbeschluss, in dem auch 

der Insolvenzverwalter ernannt wird (§ 27 InsO). 

2 Rechnungslegung in der Unternehmenskrise und in 
der Insolvenz 

2.1 Vorbemerkung 

Unternehmen in der Insolvenz haben für Zwecke der Rechnungslegung 

neben den handelsrechtlichen Vorschriften zusätzlich die Vorschriften 

der Insolvenzordnung zu beachten. Diese enthält u. a. in den §§ 66, 151 

bis 155 InsO Bestimmungen, die die Rechnungslegung im Rahmen des 

Insolvenzverfahrens betreffen. Die Insolvenzrechnungslegung wird heute in 

Abgrenzung zur externen als „interne Rechnungslegung“ bezeichnet. 

Während die handelsrechtliche Rechnungslegung der Information der 

Gläubiger und Gesellschafter dient, trägt die insolvenzrechtliche Rech-

nungslegung den besonderen Umständen des Insolvenzverfahrens Rech-

nung und dient der Information der am Insolvenzverfahren Beteiligten. Sie 

dient der Rechenschaftspflicht des Insolvenzverwalters gegenüber den 

Insolvenzgläubigern, dem Insolvenzschuldner und dem Insolvenzge-

richt für dessen Maßnahmen im Insolvenzverfahren. Ferner stellt sie den 

Nachweis der ordnungsgemäßen Wahrnehmung der insolvenzrechtlichen 

Pflichten und Verantwortung des Insolvenzverwalters dar. 
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Die handels- und steuerrechtlichen Normen sehen eine periodische Rech-

nungslegung vor, die an das Geschäftsjahr anknüpft. Die insolvenzrechtli-

che Rechnungslegungspflicht hingegen beginnt mit der Eröffnung des In-

solvenzverfahrens und endet mit seinem Abschluss. Sollte das 

Insolvenzverfahren ein Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfassen, so 

sind auch laufende Abschlüsse (für den Zeitraum jeweils eines Wirtschafts-

jahres) aufzustellen. 

2.2 Rechnungslegung vor der Insolvenz 

Nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ist bei der Bewertung von der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern) auszugehen, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Wenn sich das Unternehmen in der Krise aber noch nicht in der Insolvenz 

befindet, ist von der Annahme der Going-Concern-Prämisse abzuweichen. 

Es ergeben sich bereits enorme Auswirkungen auf das Rechnungswesen 

und den Jahresabschluss. Zu beachten sind vor allem besondere Ansatz- 

und Bewertungsvorschriften, ebenso wie Berichtspflichten im Anhang und 

im Lagebericht (IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Auswirkungen 

einer Abkehr von der Going-Concern-Prämisse auf den handelsrechtlichen 

Jahresabschluss - IDW RS HFA 17, Tz. 1 ff.): 

– Die Bewertung der Vermögensgegenstände hat zu Liquidationswerten 

zu erfolgen, sofern diese die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten nicht übersteigen, d. h. im Wesentlichen ausgehend von 

den Verhältnissen am Absatzmarkt. Weiterhin gelten daher sowohl das 

Vorsichtsprinzip als auch der Grundsatz der Einzelbewertung der Ver-

mögensgegenstände. 

– Schulden sind mit dem Erfüllungsbetrag aufzuführen. 

– Der Rechnungsabgrenzungsposten ist anzusetzen, wenn der Vertrag, 

der die Begrenzung zum Inhalt hat, erfüllt wird. Im Falle eines aktivier-

ten Disagios muss überprüft werden, ob die korrespondierende Ver-

bindlichkeit vorzeitig zurückgezahlt wird. 

– Von zentraler Bedeutung sind zu bildende Rückstellungen im Zusam-

menhang mit Vertragsstrafen, Abfindungen für Mitarbeiter, Rückbau-

verpflichtungen und zur Beseitigung von Altlasten. Die Vergütung des 

Insolvenzverwalters fällt nicht darunter, allerdings sind Pensionsver-

pflichtungen in vollem Umfang zu berücksichtigen. 

– Der Ansatz der latenten Steuern sollte einer besonders sorgfältigen 

Prüfung unterzogen werden. 

– Gesellschaftsdarlehen sind entgegen der Nachrangigkeit nach § 39 

Abs. 1 Nr. 5 InsO zu passivieren. 

– Ausgehend von der Abkehr der Going-Concern-Prämisse als Ausnah-

mefall, der eine Abweichung von den Grundsätzen der Ansatz- und 

Bewertungsstetigkeit rechtfertigt, sind planmäßige Abschreibungen von 

Vermögensgegenständen nur dann vorzunehmen, sofern eine Nutzung 
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über einen längeren Zeitraum angedacht ist. Bei außerplanmäßigen 

Abschreibungen ist darauf zu achten, dass diese im Anlagespiegel ge-

sondert ausgewiesen werden. 

Besonderheiten sind auch bei den Erläuterungen im Anhang und Lagebe-

richt zu beachten. 

2.3 Rechnungslegung in der Insolvenz 

2.3.1 Externe handelsrechtliche Rechnungslegungspflicht  

Die handelsrechtliche Rechnungslegungspflicht besteht gemäß § 155 InsO 

nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens weiterhin. Jedoch ist gemäß 

§ 155 Abs. 1 Satz 2 InsO der Insolvenzverwalter zur handels-, steuer- und 

insolvenzrechtlichen Rechnungslegung (persönlich) verpflichtet. 

Bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens beginnt gemäß § 155 Abs. 2 

Satz 1 InsO ein neues Geschäftsjahr. Daher wird für die noch laufende 

Periode ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet und gemäß § 242 Abs. 1 Satz 1 

HGB eine Schlussbilanz aufgestellt. 

Besonderheiten der handelsrechtlichen Rechnungslegung im Insolvenzver-

fahren erläutert IDW RH HFA 1.012. Die Vorschriften der §§ 238 ff. HGB 

und ggf. der §§ 264 ff. HGB gelten in der Insolvenz weiter und werden nicht 

durch spezifische Regelungen der Insolvenzordnung ersetzt. Vielmehr ist 

die Insolvenz als ansatz-, bewertungs- und ausweisrelevanter Tatbestand 

im Rahmen der handelsrechtlichen Bilanzierung und Bewertung zu würdi-

gen. 

2.3.2 Interne insolvenzrechtliche Rechnungslegung 

Die insolvenzrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung sehen vor, 

dass der Insolvenzverwalter nach Eröffnung des Verfahrens u. a. das 

Masseverzeichnis (§ 151 InsO), das Gläubigerverzeichnis (§ 152 InsO) 

und die Vermögensübersicht (§ 153 InsO) aufzustellen hat. 

Hierbei handelt es sich um interne Rechenwerke, die der Gläubigerver-

sammlung im Berichtstermin (§ 156 InsO) als Entscheidungsgrundlage 

über die vorläufige Fortführung oder die Stilllegung des Unternehmens die-

nen. Im Berichtstermin muss der Insolvenzverwalter die Gläubiger über die 

wirtschaftliche Lage des Unternehmens unterrichten. 

Darüber hinaus ist gemäß § 175 InsO durch den Insolvenzverwalter eine so 

genannte Forderungstabelle aufzustellen, in die jede von einem Insol-

venzgläubiger angemeldete Forderung einzutragen ist. 

Die nachfolgende Übersicht erläutert die zu erstellenden Verzeichnisse im 

Rahmen eines Insolvenzverfahrens: 
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Verzeichnis Erläuterung 

Masseverzeichnis Im Masseverzeichnis sind sämtliche Gegenstände der Insolvenzmasse (§ 35 

InsO) aufzunehmen. Die Insolvenzmasse umfasst alle Gegenstände, die dem 

Schuldner zum Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens gehören und die er wäh-

rend des Verfahrens erlangt. Es stellt die Basis der Aktivseite der Vermögens-

übersicht dar. 

Gläubigerverzeichnis 

 

Das Gläubigerverzeichnis enthält sämtliche Gläubigerforderungen. Es stellt die 

Basis der Passivseite der Vermögensübersicht dar. 

Vermögensübersicht 

 

In der Vermögensübersicht werden die im Masseverzeichnis enthaltenen Vermö-

gensgegenstände den Verbindlichkeiten des Gläubigerverzeichnisses gegenüber-

gestellt. Diese ist auf den Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufzu-

stellen. Auf Grundlage der Vermögensübersicht entscheidet die 

Gläubigerversammlung erst, ob das Unternehmen fortgeführt werden kann, eine 

Sanierung möglich ist oder ob eine Zerschlagung des Unternehmens notwendig 

ist. 

Forderungstabelle 

 

Der Insolvenzverwalter hat jede angemeldete Forderung in eine Tabelle einzutra-

gen. Jede Forderung ist durch Vorlage von Rechnungen, Lieferscheinen oder 

Verträgen zu beurkunden. 

  

Gemäß § 156 Abs. 1 InsO hat der Insolvenzverwalter der Gläubigerver-

sammlung im Berichtstermin einen Verwalterbericht vorzulegen, der die 

wirtschaftliche Lage des Unternehmens und deren Ursachen erläutert. Fer-

ner hat der Insolvenzverwalter darzulegen, inwiefern Möglichkeiten beste-

hen, das Unternehmen insgesamt oder in Teilen zu erhalten, sei es durch 

eine Sanierung des bisherigen Unternehmensträgers oder durch eine Ge-

samtveräußerung an einen Dritten (übertragende Sanierung). 

Darüber hinaus hat der Verwalter in seinem Bericht dazu Stellung zu neh-

men, ob statt der Zerschlagung die Aufstellung eines Insolvenzplans sinn-

voll ist. 

Bei Beendigung seines Amtes hat der Insolvenzverwalter gemäß § 66 InsO 

im Rahmen einer Schlussrechnung Rechenschaft über die Verwaltung 

und Verwertung der Insolvenzmasse gegenüber den am Insolvenzverfah-

ren Beteiligten abzulegen. 

Insbesondere das so genannte Schlussverzeichnis stellt die Grundlage 

der abschließenden Verteilung des Vermögens dar, in dem die bei der 

Schlussverteilung zu berücksichtigenden Insolvenzgläubiger und deren 

Forderungen nach den Rangklassen aufgeführt werden. 
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